
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1994/9/23 94/02/0139
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.09.1994

Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

40/01 Verwaltungsverfahren

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

B-VG Art129a Abs1 Z2;

FrG 1993 §40;

VVG §10;

VVG §7;

Rechtssatz

Unter der "unmittelbaren Befehlsgewalt und Zwangsgewalt" iSd § 40 FrG ist nicht die Anwendung unmittelbaren

Zwanges iSd § 7 VVG zu verstehen. Letztere setzt als Vollstreckungsmittel die Erlassung einer Vollstrechungsverfügung

(§ 10 VVG) voraus.
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